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Revision von Art. 7 der Fortbildungsordnung (FBO) 
Umsetzung des Beschlusses der Ärztekammer vom 26. Juni 2004 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Auf Antrag der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich hat die Ärztekammer am 
26. Juni 2004 Art. 7 lit. a der Fortbildungsordnung (FBO) wie folgt abgeändert: 
 
"Das Fortbildungsprogramm enthält: 
Bestimmungen über die Anerkennung und Bewertung von fachspezifischer und 
nicht-fachspezifischer Fortbildung. Regelmässig stattfindende Veranstaltungen 
sind von den FG nach Möglichkeit zu evaluieren. Nicht-fachspezifische Veran-
staltungen, welche ethische, standes- oder gesundheitspolitische Anliegen 
verfolgen, Managementfragen erörtern oder der Schulung im Bereich des 
Notfalldienstes dienen und von einer kantonalen Ärztegesellschaft, der FMH 
oder von einer Fachgesellschaft durchgeführt oder anerkannt sind, werden 
im Umfang von maximal 10 Credits berücksichtigt." 
 
Viele Fachgesellschaften haben in ihren Fortbildungsprogrammen bereits vorge-
sehen, dass 10 Stunden nicht-fachspezifische Fortbildung anerkannt werden kön-
nen. Alle anderen Fachgesellschaften bitten wir, ihr Fortbildungsprogramm ent-
sprechend zu modifizieren, damit dem neuen Art. 7 der FBO Rechnung getragen 
wird. Die revidierte Fassung der FBO ist auf der FMH-Website aufgeschaltet und 
tritt gemäss Beschluss des Büros der Kommission für Weiter- und Fortbildung 
(KWFB) per 1.1.2005 in Kraft. Die neue Regelung ist damit bereits auf Fortbil-
dungskontrollen, welche im Jahr 2005 durchgeführt werden (und das Jahr 2004 
sowie frühere Jahre betreffen) anwendbar. 
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Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung. 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
F M H 

Sekretariat Aus-, Weiter- und Fortbildung (AWF) 
 

 

 

Dr. med. Max Giger Christoph Hänggeli 
Ressort "Medical Education" Geschäftsleiter 
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